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25Landschaften prägen Menschen und diese 

verändern Landschaften. Schon im Neolithi-
kum (Jungsteinzeit) wohnten Menschen im 
Zurzibiet, dieser Randregion zwischen Mit-
telland und Rhein. Der Wald, der fruchtbare 
Boden und vor allem die verschiedenen Ge-
wässer boten hier gute Voraussetzungen für 
Siedlungen, welche seit gut 200 Jahren po-
litisch als Bezirk Zurzach im Kanton Aargau 
zusammengefasst werden. Die ansässigen 
Menschen waren seit jeher aktiv, haben Kul-
turgüter geschaffen und trotz kargen Vor-
aussetzungen mit verschiedenen Bräuchen 
ihrem Leben Farbe verliehen. Verschiede-
ne Autoren erzählen Geschichten aus dem 
Bezirk Zurzach, von der Steinzeit bis heute.

Die Historische Vereinigung des Bezirks 
Zurzach (HVBZ) ist bestrebt, die materiellen 
und immateriellen Schätze zu erfassen, zu 
pflegen und Geschichte mit ihren vielfältigen 
Aspekten erlebbar zu machen. Ein Rückblick 
auf die Geschichte der Vereinigung und des 
Bezirksmuseums sowie eine Befragung von 
Jugendlichen zeigen, dass die gesellschaftli-
chen Veränderungen eine stetige Anpassung 
der Wege und Mittel erfordern, um die in den 
Gründungs-Statuten vor 100 Jahren gesetz-
ten Ziele weiterhin erreichen zu können. 

Historische Vereinigung des Bezirks Zurzach
hvbezirkzurzach.ch
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65Das Werden des Bezirks Zurzach

Im Gründungsdokument von 1925 der His-
torischen Vereinigung Bezirk Zurzach heisst 
es, der Vereinszweck sei «[…] die Pflege der 
Vaterländischen Geschichte, insbesondere 
der Lokalgeschichte des Bezirks Zurzach 
[…]». 1 Damit reiht sich die Gründung in 
eine absolut zeittypische Strömung ein. Ab 
den 1830er Jahren bis ins erste Drittel des 
20.  Jahrhunderts gründeten sich über die 
ganze Schweiz hinweg Geschichtsvereine. 
Dies muss im Zusammenhang der Entste-
hung der Schweiz als moderner National-
staat verstanden werden. Denn für die Ge-
schichtsvereine damals bedeutete National-
bewusstsein eine Art von Vaterlandsliebe, 
die sich unter anderem von einem grossen 
Interesse an Geschichte und Archäologie 
ableitete. 2 Das Erforschen und Vermitteln 
der regionalen Geschichte wurde als eine 
Art patriotischer Akt verstanden. 

Verschafft man sich einen groben Über-
blick über die Arbeit, die im Verein bisher 
geleistet wurde, darf man feststellen, dass 
er seine Aufgabe durchaus pflichtbewusst 
erfüllt hat. Diverse Publikationen sowie das 
Bezirksmuseum Höfli präsentieren einem 
geschichtsinteressierten Publikum Episo-
den aus der Lokalgeschichte. Interessanter-
weise wurde die Geschichte der politischen 

Einheit des Bezirks Zurzach bisher eher 
stiefmütterlich behandelt. Ein Gesamtüber-
blick über das «Werden des Bezirks» fehlt 
weitgehend. Mit diesem Text soll deswegen 
ein erster Versuch einer solchen Synthese 
gewagt werden.

Marginalisierte Bezirksgeschichte

Der Bezirk Zurzach steht mit dieser Lücke 
nicht allein da. Ein möglicher Grund könnte 
in der politischen Sonderstellung der schwei-
zerischen Bezirke zu finden sein. Der Bezirk 
nimmt in einer vom Föderalismus geprägten 
Schweiz, die nach dem Subsidiaritätsprinzip 
aufgebaut ist, eine sonderbare Stellung ein. 
So fungiert er als dezentrale Zwischenins-
tanz ohne Autonomiebefugnisse auf einer 
mittleren Ebene zwischen Kanton und Ge-
meinde. Grossmehrheitlich sind die Bezirke 
reine Gerichts- resp. Verwaltungseinheiten 
oder Wahlkreise. 3 Dieser Tatsache ist es 
wohl auch geschuldet, dass einfache Vorre-
cherchen zu Bezirksgeschichten in einschlä-
gigen Lexika und auf Internetseiten nur sehr 
wenige und auch sehr uneinheitliche Erträge 
einbringen. 4 Eine stichprobenartige Suche 
im Historischen Lexikon der Schweiz (kurz 
HLS) zeigt, dass es zwar einen allgemeinen 
Artikel über die schweizerischen Bezirke 

Das Werden des Bezirks Zurzach

Untereinheiten der Verwaltung wie ein Bezirk scheinen  
auf den ersten Blick unspektakuläre Elemente der Bürokratie 
zu sein. Bei genauerem Hinsehen lässt sich damit aber  
eine Geschichte des permanenten Wandels mit ergebnis
offenem Ausgang erzählen. Einst selbst eine Neu- 
schaffung der Helvetik, befindet sich der Bezirk Zurzach  
in jüngster Zeit wieder im Umbruch. 

Sebastian Leitner

1  Statuten der Historischen 
Vereinigung von Zurzach und 
Umgebung (heute HVBZ), 
1925, S. 1. Online auffindbar 
unter: www.hvbezirk- 
zurzach.ch/statuten-von-1925, 
Stand: 14.08.2024.

2  Anne-Marie Dubler: 
«Historische Vereine», in: 
Historisches Lexikon  
der Schweiz (HLS), Version 
vom 21.07.2015.  
Online: hls-dhs-dss.ch/de/
articles/016427/2015-07-21/, 
konsultiert am 29.08.2024.

3  Anne-Marie Dubler: 
«Bezirk», in: Historisches 
Lexikon der Schweiz (HLS), 
Version vom 09.03.2011. 
Online: hls-dhs-dss.ch/de/
articles/010358/2011-03-09/, 
konsultiert am 15.08.2024. 

4  An dieser Stelle möchte  
ich Georg Edelmann danken, 
der diesen Gedanken 
formuliert und mit mir geteilt 
hat.
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5  So heisst es zum Beispiel  
bei Zurzach zu Beginn, dass es 
sich um eine politische 
Gemeinde und einen Bezirk 
des Kantons Aargau handelt, 
und später: «Zurzach war 
1798 – 1803 Hauptort des 
Distrikts Zurzach des 
helvetischen Kantons Baden 
bzw. ab 1803 des aargauischen 
Bezirks Zurzach.» Katrin 
Roth-Rubi; Christoph Herzig: 
«Zurzach», in: Historisches 
Lexikon der Schweiz (HLS), 
Version vom 29.11.2022. 
Online: hls-dhs-dss.ch/de/
articles/001851/2022-11-29/, 
konsultiert am 17.07.2024.

6  Zum Vergleich verlinke ich die 
Wikipedia-Seiten zum Kanton 
Aargau (de.wikipedia.org/ 
wiki/Kanton_Aargau# 
Geschichte_2), dem Bezirk 
Zurzach (de.wikipedia.org/
wiki/Bezirk_Zurzach) und der 
Gemeinde Mellikon im Bezirk 
Zurzach (de.wikipedia.org/
wiki/Mellikon).

gibt, die einzelnen (Aargauer) Bezirke bis 
auf Laufenburg aber in keinem eigenständi-
gen Artikel vorhanden sind. Knappe Infor-
mationen finden sich bei den übrigen Bezir-
ken meistens unter dem Gemeindeartikel. 5

Auch eine Recherche auf Wikipedia, wel-
ches heute für viele Menschen wohl die erste 
Anlaufstelle ist, um Informationen über ein 
unbekanntes Thema zu gewinnen, ist nicht 
weiter hilfreich. Es existieren zwar Einträge 
zu allen 11 Aargauer Bezirken. Bis auf ein 
paar stichwortartige Informationen zu klei-
neren Mutationen und Fusionen fehlt auch 
da ein Unterkapitel zur Geschichte, wie es 
zum Beispiel für Einträge zu den Kantonen 
oder Gemeinden üblich ist. 6

Geschichte und Geschichtsschreibung scheint 
also auf den Ebenen des Kantons und der Ge-
meinden für die Menschen in der Schweiz 

wichtig zu sein – auf der Ebene des Bezirks 
wird sie tendenziell vernachlässigt, zumin-
dest dann, wenn es um eine klassische lexika-
lische/enzyklopädische Überblicksgeschichte 
geht. 

Warum ist dies so? Dieser Frage möchte ich 
im folgenden Text nachgehen und gleich-
zeitig dazu einen ersten, wenn auch kurzen 
synthetischen Entwurf zur Geschichte des 
Bezirks Zurzach vorlegen.

Die Schaffung der Bezirke  
im Aargau und in der Schweiz
Die modernen Bezirke, wie wir sie heute 
in der Schweiz kennen, gehen auf deren 
territoriale Neuordnung als Folge der hel-
vetischen Revolution 1798 – 1803 zurück. 
Mit der damals ausgerufenen Helvetischen 
Republik wurde die Schweiz zum ersten 

1 Gebiet des heutigen Bezirk Zurzach mit den Gemeinden vor der Fusion. Auf diese Gemeinden und Ortschaften beziehe ich mich 
bei der Tabelle 1 auf Seite 69. 
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7  Anne-Marie Dubler: 
«Bezirk», in: Historisches 
Lexikon der Schweiz (HLS), 
Version vom 09.03.2011. 
Online: hls-dhs-dss.ch/de/
articles/010358/2011-03-09/, 
konsultiert am 18.07.2024.

8  Aufgrund der vielen 
Kontinuitäten in der europäi-
schen Sozialgeschichte  
(z. B. Gesellschaftsordnung 
oder Agrargesellschaft) 
zwischen Mittelalter und 
Früher Neuzeit trennen 
gewisse Historiker:innen diese 
beiden Epochen nicht mehr 
und sprechen dafür von der 
Vormoderne. Als eine 
mögliche Zäsur wird dann  
die Französische Revolution 
und damit die Zeit um 1800 
betrachtet.

9  Als Ancien Régime wird in 
der Forschung ein länder
übergreifendes Epochenkon-
zept bezeichnet, das den 
Zustand von Alteuropa  
(ca. 1600 – ca. 1800) umschrei-
ben soll. (nach: Rolf Reichardt: 
Ancien Régime. In: Friedrich 
Jaeger (Hrsg.): Enzyklopädie 
der Neuzeit. Onlineversion: 
doi-org.uaccess.univie.ac.
at/10.1163/2352-0248_edn_
COM_239424, konsultiert am 
05.10.2024. 

10  Fankhauser,  
Regierungsstatthalter, S. 220. 

11  Seiler, Christophe; 
Steigmeier, Andreas: 
Geschichte des Aargaus. 
Illustrierter Überblick von  
der Urzeit bis zur Gegenwart, 
Aarau 1991, S. 78.  
Die Autoren sprechen von 
spätmittelalterlichen 
Untertanenverhältnissen,  
die sich bis 1798 gehalten 
haben.

12  André Holenstein: 
«Untertan», in: Historisches 
Lexikon der Schweiz (HLS), 
Version vom 29.08.2016. 
Online: hls-dhs-dss.ch/de/
articles/016356/2016-08-29/, 
konsultiert am 31.08.2024.

13  Andreas Steigmeier; 
Elisabeth Bleuer; Martin 
Hartmann; Werner Meyer; 
Dominik Sauerländer; 
Heinrich Staehelin: «Aargau», 
in: Historisches Lexikon  
der Schweiz (HLS),  
Version vom 06.02.2018.  
Online: hls-dhs-dss.ch/de/
articles/007392/2018-02-06/, 
konsultiert am 31.08.2024.

Mal ein Einheitsstaat. 7 Das Werden des 
Bezirks soll deswegen im grösseren Zu-
sammenhang der Helvetik nachgezeichnet 
werden.

Der Bezirk Zurzach (Abb. 1) bildet in die-
ser Beziehung nämlich keine Ausnahme. 
Vor allem auch darum, weil der Kanton 
Aargau selbst eine Neuschöpfung der Hel-
vetik war. Zwar existierten in der Vormo-
derne 8 ebenfalls mit dem Status des heuti-
gen Bezirks vergleichbare Untereinheiten 
der landesherrlichen Verwaltung. Sie wur-
den als Vogteien, Untervogteien oder Äm-
ter bezeichnet. Formale Kontinuitäten von 
diesen Ämtern vom Ancien Régime 9 zum 
modernen Bezirk sind aber marginal. Die 
territoriale Neuordnung infolge der helve-
tischen Revolution stellte eine echte Zäsur 
dar. Um das zu verdeutlichen, soll an die-
ser Stelle zuerst die politische und rechtli-
che Situation des Gebiets des heutigen Be-
zirks Zurzach im Ancien Régime erläutert 
werden.

Die politische Situation  
im Bezirk während der Zeit  
des Ancien Régime
Vor 1798 existierte noch kein Bezirk 
Zurzach. Die rechtlichen und verwaltungs-
technischen Realitäten unterschieden sich 
fundamental von heutigen Vorstellungen 
von Herrschaft und Territorium. Das galt 
auch für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die im heutigen Bezirksgebiet wohnhaft 
waren. Wenn also im Folgenden der Bezirk 
Zurzach im Zusammenhang mit der Vormo-
derne erwähnt wird, so ist ausschliesslich 
das Gebiet gemeint, welches der Bezirk heu-
te umfasst.

Aufgrund dieser fundamentalen Ander-
sartigkeit werden die Verwaltungsorgani-
sationen von Gebieten im Ancien Régime 
von der einschlägigen Sekundärliteratur 
oft als chaotisch 10 und veraltet bezeichnet. 
Bezogen auf die Schweiz sprechen Seiler 
und Steigmeier von «spätmittelalterlichen 
Untertanenverhältnissen», die in der Alten 
Eidgenossenschaft bis 1798 vorgeherrscht 
haben. 11 Was meinen die beiden Autoren 
damit?

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war es 
in Europa üblich, dass in Landesherrschaf-
ten eine grosse Zahl von Menschen lebten, 
die politisch nicht vollberechtigt waren. 
Sie mussten der Obrigkeit (oder auch Lan-
desherren) Treue und Gehorsam schwören 
und Abgaben leisten, um als Gegenleistung 
Schutz zu erhalten. 12 Diese Untertanenver-
hältnisse existierten in Europa vom Mittel-
alter bis zur Französischen Revolution und 
sorgten damit für eine erstaunlich stabile 
Gesellschaftsordnung. Auch für die Men-
schen im heutigen Bezirk Zurzach war das 
nicht anders. Sie waren zunächst Untertanen 
der Habsburger Adligen. An diesem Status 
änderte sich auch nichts, als die Eidgenos-
sen 1415 den Aargau eroberten. Die Zurzi-
bieterinnen und Zurzibieter blieben Unter-
tanen – nun einfach von anderen Herren. 13 
Aufgelöst wurde dieses Verhältnis erst mit 
der Helvetik 1798.

Die Bezeichnung «Chaos» für solche vor-
moderne Herrschaftsverhältnisse rührt da-
her, dass staatliche Aufgaben nach heutigem 
Verständnis bis Ende des 18. Jahrhunderts 
in einem bestimmten Gebiet noch von ver-
schiedenen Herrschaftsträgern wahrgenom-
men wurden. 14 Im vormodernen Zurzibiet 
hatten nach 1415 also nicht nur die Eid-
genossen als Landesherren herrschaftli-
che Kompetenzen. Wie muss man sich das 
vorstellen?

Ein kriminalistischer Fall aus dem Bezirk 
Zurzach zeigt das exemplarisch auf. Es geht 
um einen am Klingnauer Wochenmarkt im 
November 1751 angezeigten Dieb. Dieser 
konnte sich vor seiner Festnahme in die Kir-
che des Klosters Sion retten, und die Geist-
lichen verhinderten eine Festnahme. Sie 
und das Mutterkloster St. Blasien bestanden 
darauf, dass die Klosterkirche eine alther-
gebrachte Stätte des Asyls sei, während der 
Landvogt als Vorgesetzter des zuständigen 
Polizisten darauf bestand, dass er doch die 
Landesherrschaft vertrete. Später mischte 
sich noch der Bischof von Konstanz in den 
Händel ein und beanspruchte als Stadtherr 
die Auslieferung von Verdächtigen aus Asyl-
stätten für sich. Auch wenn sich am Ende die 
drei Stände Zürich, Bern und Glarus in die-
sem Streit durchsetzten und das Asylrecht 
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von Kirchen und Klöstern in der Gemeinen 
Herrschaft einschränken konnten, 15 zeigt 
dieses Beispiel, dass Herrschaft in der Vor-
moderne komplex war und es verschiedene, 
sich überlappende Kompetenzen gab.

Die Situation im Bezirk Zurzach

Von 1415 bis 1798 war das Gebiet des heuti-
gen Bezirks Zurzach ein Teil der Grafschaft 
Baden (Abb. 2). Ein durchaus interessanter 
Name für das zusammenhängende Gebiet, 
das die Eidgenossen 1415 von den Habsbur-
gern erobert hatten und nun anstelle dieser 
die Blutgerichtsbarkeit ausübten. 16 So war 
es kein eidgenössischer Graf, der das Gebiet 
verwaltete, sondern ein Landvogt, der in 
Baden residierte und verantwortlich war für 
die Verwaltung der sogenannten Gemeinen 
Herrschaft.

Gemeine Herrschaften waren Gebiete in 
der alten Eidgenossenschaft, welche von 
mehreren Ständen zusammen verwaltet 

wurden. Die Grafschaft Baden beispiels-
weise wurde von den Acht alten Orten ge-
meinsam verwaltet. Im Turnus von zwei 
Jahren stellten die herrschenden Orte ge-
mäss einem Rotationsprinzip den Land-
vogt. Nach der Niederlage der katholischen 
Orte im Zweiten Villmergerkrieg 1712 ver-
walteten nurmehr Bern, Zürich und Glarus 
die Grafschaft Baden. 17 Für die Menschen 
im heutigen Bezirk Zurzach änderte sich 
damit allerdings wenig. Sie waren wie 
zuvor unter den habsburgischen Landes-
herrn 18 und den Acht alten eidgenössischen 
Ständen Untertanen ohne Mitsprache bei 
Staatsgeschäften. 19

14  Meyer, Stephan;  
Müller, Felix: Gnädige Herren 
und Untertanen. Die Herr-
schaftsverhältnisse vor der 
Revolution, in: Meier, Bruno; 
Sauerländer, Dominik; 
Stauffacher, Hans Rudolf u. a. 
(Hg.): Revolution im Aargau. 
Umsturz-Aufbruch-Widerstand 
1798 – 1803., Aarau 1997, 
S. 249.

15  Meyer & Müller,  
Herrschaftsverhältnisse, 
S. 249. Auf Basis der Quelle: 
StAAG 2812, Fasz. 3; EA VII, 
2, 816 & 860f.

16  Andreas Steigmeier:  
«Baden (Grafschaft, Bezirk)», 
in: Historisches Lexikon der 
Schweiz (HLS), Version vom 
27.11.2002.  
Online: hls-dhs-dss.ch/de/
articles/008296/2002-11-27/, 
konsultiert am 01.09.2024.

17  Andreas Steigmeier:  
«Baden (Grafschaft, Bezirk)», 
in: Historisches Lexikon  
der Schweiz (HLS), Version 
vom 27.11.2002.  
Online: hls-dhs-dss.ch/de/
articles/008296/2002-11-27/, 
konsultiert am 27.08.2024.

18  «Landesherrschaft» oder 
Territorialherrschaft ist  
ein Kunstbegriff der modernen 
Forschung, um eine Herr- 
schaft in der Vormoderne zu 
beschreiben, die sich auf  
den Raum und nicht  
auf Personen bezieht. In der 
Vormoderne koexistierten  
oft unterschiedliche Formen 
von Herrschaften im selben 
geografischen Raum.  
Quelle: Andreas Würgler: 
«Territorialherrschaft», in: 
Historisches Lexikon der 
Schweiz (HLS), Version vom 
17.12.2013.  
Online: hls-dhs-dss.ch/de/
articles/009927/2013-12-17/, 
konsultiert am 31.08.2024.

19  Meyer & Müller, Herr-
schaftsverhältnisse, S. 249 /  
Seiler & Steigmeier, Aargau, 
S. 75.

20  Zusammengetragen und  
auf den Bezirk Zurzach 
umgeschrieben aus: Sammlung 
Schweizerischer Rechts
quellen. Die Rechtsquellen des 
Kantons Aargau, Teil 2.  
Die Rechte der Landschaft. 
Bearbeitet und herausgegeben 
von Walther Merz, Aarau 1933, 
S. 3 – 17.

2 Die Grafschaft Baden und deren Unterteilung. 
Die Eidgenossen übernahmen 1415 die unein-
heitliche Rechtsstruktur der Habsburger. Die 
rotweiss schraffierten Flächen gehörten verwal-
tungstechnisch zur Grafschaft, aber die Hohe 
Gerichtsbarkeit wurde von anderen Akteuren 
ausgeführt. (In den rechtsrheinischen Gebieten 
vom Bistum Konstanz, im Limmattal von Zürich, 
in den Städten Baden, Mellingen und Bremgarten 
von den Städten selbst.)
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Unterteilt war die Grafschaft Baden in so-
genannte Ämter – eine Struktur, welche die 
Eidgenossen von den Habsburgern unver-
ändert übernommen haben. Betrachten wir 
das Gebiet des heutigen Bezirks Zurzach 
genauer, so sehen wir, dass dieser in noch 
kleinere Einheiten unterteilt war. Dies 
rührt daher, dass es in der Vormoderne üb-
lich war, die Gerichtsbarkeiten in Hohes 
(schwere Delikte) und Niederes Gericht 
(geringere/Alltags-Delikte) zu untertei-
len. Zudem war es üblich, dass diese Ge-
richtsbarkeiten unter obrigkeitlichen Ak-
teuren verkauft, verpfändet oder getauscht 

wurden. Das waren Praktiken, die uns 
heute skurril vorkommen.  Zum Vergleich 
Tabelle 1 mit den Ortschaften des Bezirks 
Zurzach und der politisch rechtlichen Situ-
ation in der Vormoderne.

Die Gemeinden und Ortschaften des heu-
tigen Bezirks Zurzach in der Vormoderne 
waren also nur teilweise politisch-recht-
lich miteinander verbunden. Die damali-
gen Rechtsverhältnisse unterscheiden sich 
deutlich von den gegenwärtigen. An einem 
Ort wirkten verschiedene Instanzen. Somit 
bestand auch keine «Zurzibieter» Identität.

21  Die Kommende Beuggen 
war eine Ritterkommende  
des Deutschritterordens und 
liegt auf der Badischen  
Seite des Rheins zwischen 
Rheinfelden und Schwörstadt. 
Vgl. Peter Heim: «Beuggen», 
in: Historisches Lexikon  
der Schweiz (HLS), Version 
vom 24.10.2002.  
Online:hls-dhs-dss.ch/de/
articles/016129/2002-10-24/, 
konsultiert am 01.09.2024.

Tabelle 1: Überblick über die Zugehörigkeiten der heutigen Gemeinden oder Ortschaften  
im Bezirk Zurzach 1415 – 1798 20

Heutige Ortschaft /
Gemeinde Landesherrschaft Amt Bistum Hohes Gericht Niederes Gericht

Bad Zurzach XIII alte Orte Zurzach Konstanz XIII alte Orte St. Blasien/Konstanz

Baldingen XIII alte Orte Ehrendingen Konstanz XIII alte Orte Landvogt Baden
Böbikon XIII alte Orte Ehrendingen Konstanz XIII alte Orte Landvogt Baden

Böttstein XIII alte Orte Leuggern Basel XIII alte Orte Junker Schmid  
von Uri

Döttingen XIII alte Orte Leuggern 
(Kleindöttingen) Basel XIII alte Orte St. Blasien/Konstanz

Endingen XIII alte Orte Siggenthal Konstanz XIII alte Orte St. Blasien
Fisibach XIII alte Orte Kaiserstuhl Konstanz XIII alte Orte Konstanz/Meersburg
Full-Reuenthal XIII alte Orte Leuggern Basel XIII alte Orte Amt Leuggern
Kaiserstuhl XIII alte Orte Kaiserstuhl Konstanz XIII alte Orte Konstanz/Meersburg
Klingnau XIII alte Orte Klingnau Konstanz XIII alte Orte St. Blasien/Konstanz
Koblenz XIII alte Orte Klingnau Konstanz XIII alte Orte Amt Leuggern
Leibstadt XIII alte Orte Leuggern Basel XIII alte Orte Amt Leuggern
Lengnau XIII alte Ehrendingen Konstanz XIII alte Orte Kommende Beuggen 21

Leuggern XIII alte Orte Leuggern Basel XIII alte Orte Amt Leuggern
Mellikon XIII alte Orte Zurzach Konstanz XIII alte Orte St. Blasien/Konstanz

Mellstorf XIII alte Orte Ehrendingen Konstanz XIII alte Orte Untervogt und  
Stadtrat von Klingnau

Rekingen XIII alte Orte Zurzach Konstanz XIII alte Orte St. Blasien/Konstanz
Rietheim XIII alte Orte Zurzach Konstanz XIII alte Orte St. Blasien/Konstanz
Rümikon XIII alte Orte Ehrendingen Konstanz Ehrendingen Ehrendingen
Schneisingen XIII alte Orte Ehrendingen Konstanz XIII alte Orte St. Blasien

Siglistorf XIII alte Orte Ehrendingen Konstanz XIII alte Orte Untervogt und  
Stadtrat von Klingnau

Tegerfelden XIII alte Orte Siggenthal Konstanz XIII alte Orte St. Blasien
Wislikofen XIII alte Orte Ehrendingen Konstanz Ehrendingen Ehrendingen
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Die Gründung des «District Zurzach» 
in der Helvetik
Die jahrhundertlange Tradition des Unterta-
nendaseins und der oben skizzierten rechtli-
chen Situation des heutigen Bezirks Zurzach 
wurde im Jahre 1798 fundamental erschüt-
tert. Unter anderem mit Hilfe französischer 
Truppen konnten Schweizer Revolutionä-
re die Ideen der französischen Revolution 
auch hierzulande durchsetzen. Ehemalige 
Untertanengebiete wurden in die Freiheit 
entlassen, und die Schweiz wurde territo-
rial nach französischem Vorbild gegliedert. 
Ein Teil der neuen zentralistischen Verwal-
tung waren die Distrikte. Zurzach wurde ein 
Distrikt des Kantons Baden (Abb. 3). Die-
ser bildete die Grundlage für den späteren 
aargauischen Bezirk Zurzach. Somit steht 
am Anfang der Bezirksgeschichte nicht eine 
historische Kontinuität, sondern eine tief-
greifende Zäsur. Doch wie kam es dazu?
Wie der ganze Kanton Aargau und somit 
auch seine Bezirke, ist er eine Schöpfung 
der Helvetischen Revolution. Nachdem die 
Ideen der Französischen Revolution auch 
mithilfe militärischer Interventionen aus 
dem westlichen Nachbarland die Schweiz 
erreicht hatten, ging es den Revolutionären 
nicht mehr nur darum, Rechtsnachfolger der 
alten Eidgenossen zu werden. Eine grossflä-
chige Neuorganisation sollte stattfinden. 
Die Ausrufung der ersten helvetischen Ver-
fassung am 12. April 1798, welche das erste 
gesamtschweizerische Grundgesetz dar-
stellte, brach radikal mit den meisten histo-
risch gewachsenen politischen Strukturen. 22 
Zu dieser Zäsur zählte neben der Aufhebung 
der Untertanenverhältnisse auch die territo-
riale Neuorganisation der Schweiz. Die neu-
en Kantone sollten nicht mehr, wie die Alten 
eidgenössischen Orte, souveräne Kleinstaa-
ten sein. Stattdessen wurden sie allesamt auf 
eine Verwaltungseinheit zurückgestuft. Die 
zentrale gestalterische Staatsgewalt sollte 
auf der Ebene der Gesamtrepublik walten 
können. 23 Das gleiche galt für die kleine-
ren territorialen Einheiten (Districte und 
Gemeinden). Der Lokalpatriotismus sollte 
möglichst verschwinden, die neue Republik 
eine Einheit sein. Oder wie es in der ersten 
Verfassung hiess: «Helvetien ist in Cantone, 
in Districte, in Gemeinden […] eingetheilt 
(Abb. 3). Diese Eintheilungen beziehen sich 

auf Wahlen, Gerichtsbarkeiten und Verwal-
tungen; sie machen aber keine Grenzen aus 
[…].» 24 Damit war auf Verfassungsebene 
der Grundstein dafür gelegt, dass ein spä-
terer Bezirk Zurzach überhaupt entstehen 
konnte.
Zu diesem Zeitpunkt war ein Bezirk Zurzach 
aber noch nicht in Stein gemeisselt. Mehr 
noch: Das Gebiet der Grafschaft Baden, das, 
aufgrund von Befürchtungen eines französi-
schen Einmarsches, am 19. März 1798 von 
Bern, Zürich und Glarus offiziell von der 

22  Landolt, Pius:  
Der Untertan wird souverän. 
Die Ereignisse zwischen 1798 
und 1803, in: Meier, Bruno; 
Sauerländer, Dominik; 
Stauffacher, Hans Rudolf u. a. 
(Hg.): Revolution im Aargau. 
Umsturz-Aufbruch-Widerstand 
1798 – 1803., Aarau 1997, S. 27.

23  Ebd. 

24  B0#1000/1483#76b*,  
Erste Helvetische Verfassung 
vom 28. März bzw. 12. April 
1798, Teil 2, Paragraph 15.

3 Karte des Kantons Baden. Die weissen Lini-
en sind Distriktgrenzen. Sie unterscheiden sich 
deutlich von den Grenzen der Ämter der Graf-
schaft Baden. Die Verantwortlichen wollten ähn-
lich grosse Distrikte formen.
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Untertänigkeit in die Freiheit entlassen wur-
de, 25 hätte gemäss der ersten helvetischen 
Verfassung in einen Kanton Zug eingeglie-
dert werden sollen. Dieser Kanton hätte ne-
ben dem alten eidgenössischen Ort Zug mit 
seinen Untertanengebieten auch das heutige 
Freiamt beinhaltet. 26 Ob unter diesen Vor-
aussetzungen auch ein Distrikt Zurzach mit 
ähnlicher Ausdehnung entstanden wäre, da-
rüber kann nur spekuliert werden.
Dazu kam es aber nicht, wie wir heute wis-
sen. Da die Innerschweizer Orte, inklusive 
Zug, deutlich machten, dass sie die helveti-
sche Verfassung nicht akzeptieren würden, 
erlaubte Frankreich die Bildung eines Kan-
tons Baden, bestehend aus dem Gebiet der 
ehemaligen Grafschaft Baden, den Freien 
Ämtern, dem Kelleramt und einigen Ge-
meinden im Limmattal. 27

Diese Kantonsgründung lief in einem hor-
renden Tempo ab. Die Erlaubnis Frankreichs 
wurde am 11. April 1798 gegeben, und ei-
nen Tag später, am 12. April, wurde die ers-
te Verfassung ausgerufen. Deswegen fehlt 
wohl im ersten Verfassungsentwurf der 
Helvetik der Kanton Baden. Auch die wei-
tere Einteilung des Kantons wurde gemäss 
den Akten aus dem Helvetischen Zentral-
archiv mit einer grossen Geschwindigkeit 
vollzogen. So wurde am 5. Mai 1798 eine 
Kommission beauftragt, einen Entwurf für 
die Distrikteinteilung vorzulegen, und be-
reits drei Tage später, am 8. Mai, lag dieser 
vor. Der endgültige Abstimmungsbeschluss 
erfolgte dann nicht einmal 10 Tage später, 
nämlich am 17. Mai. 28 Das Direktorium 
wollte bewusst aufs Gaspedal treten, «[…] 
um die Ordnung in diesem mit völliger An-
archie bedrohten Lande herzustellen.» 29

Eine schnelle Neueinteilung war den Revolu-
tionären also wichtig, um schnellstmöglich 
eine gewisse Ordnung herzustellen. Denn 
wie es Orlando Farrèr mit dem Soziologen 
und Staatstheoretiker Max Weber allgemein 
für den Aargau formulierte: «Wer den Raum 
kontrolliert, überwacht auch dessen Bewoh-
ner.» 30 Der neuen Regierung war diese ra-
sche Neuordnung auch deswegen wichtig, 
weil im Gegensatz zu Aarau, das eine Keim-
zelle der Revolution in der Eidgenossen-
schaft darstellte, die Grafschaft Baden dieser 
Neueinteilung nicht viel abgewinnen konnte. 

Erst im März fanden in der Grafschaft eben-
falls Revolutionsfeiern statt – unter anderem 
auch in Zurzach, jedoch war die Mehrheit 
der Bevölkerung weniger interessiert daran. 
Vielmehr wollte man wollte sich den über-
mächtigen Franzosen wohlgesonnen zeigen, 
um einen Einmarsch zu verhindern. 31

Zum Ablauf dieser Distriktseinteilung sind 
einige wenige Informationen zum Distrikt 
Zurzach bekannt. Ein erster Entwurf vom 
8. Mai wurde nicht umgesetzt. Dort wären für 
den Distrikt Zurzach noch 39 Ortschaften vor-
gesehen gewesen. Um welche es sich handel-
te, kann zum aktuellen Stand nicht nachvoll-
zogen werden. Vertreter der Badener Partei 
waren aber mit der allgemeinen Distriktein-
teilung nicht einverstanden und bezeichne-
ten diese als «fehlerhaft», weswegen sie bis 
zum 12. Mai nochmals überarbeitet wurde. 32 
Dann aber drängte der Abgeordnete Hans 
Conrad Escher von der Linth (1767 – 1823) 
wieder auf eine schnelle Annahme. Ohne Di-
strikte könnten keine Distriktoberhäupte und 
Wahlmänner gewählt werden, was das Risi-
ko eines Zerfalls steigere und die Gefahr der 
Anarchie drohe. 33 Escher wurde gehört. Drei 
Tage später nahm der Grosse Rat der Helveti-
schen Republik den Plan an. 
Eine interessante kurze Episode zur Wahl 
des Distrikthauptortes gab es noch am Ab-
stimmungstag. Ein Abgeordneter der Kom-
mission schlug Klingnau als Hauptort vor, 
aber Escher verteidigte Zurzach mit den 
Worten, es sei «bedeutend schicklicher». 
Mehr ist von der Diskussion nicht bekannt, 
ausser dass die Distrikteinteilung schliess-
lich von allen Räten angenommen wurde 
und  per 17. Mai 1798 in Kraft trat.

Die Einteilung der Kantonsdistrikte erfolgte 
vor allem aus statistischen Überlegungen. 
So hiess es im Beschluss: «Jeder dieser Dis-
trikte soll 11-12000 Seelen in sich fassen.» 34 
Den helvetischen Abgeordneten ging es 
also bei der Einteilung um zahlenmässige 
Gleichheit der Einwohnerinnen und Ein-
wohner und nicht um allfällige historische 
Kontinuitäten. Die neuen Gesetzgeber such-
ten bewusst nach neuen Normen. Weder die 
alten Ämter noch die Vogteien sollten über-
nommen werden. Einzig bei den Hauptorten 
spielten historische Kontinuitäten eine Rol-
le. So wurden vor allem Orte vorgeschlagen, 

25  Leuthold, Rolf: Der Kanton 
Baden 1798-1803, Aarau 1934, 
S. 36f.

26  B0#1000/1483#76b*,  
Erste Helvetische Verfassung 
vom 28. März bzw. 12. April 
1798. Teil 2, Paragraph 18.

27  Landolt, Der Untertan  
wird souverän, S. 25.

28  Strickler, Johannes: 
Actensammlung aus der Zeit 
der Helvetischen Republik 
(1798 – 1803), Bd. I, October 
1797 bis Ende Mai 1798,  
Bern 1886 (Amtliche 
Sammlung der Acten aus der 
Zeit der Helvetischen Republik 
(1798 – 1803), im Anschluss an 
die Sammlung der älteren 
Eidg. Abschiede), S. 1138. Von 
nun an abgekürzt als ASHR I.

29  Ebd.

30  Farrèr, Orlando:  
Die neue politische Ordnung. 
Ein idealer Staat – eine 
gerechte Gesellschaft?, in: 
Meier, Bruno; Sauerländer, 
Dominik; Stauffacher, Hans 
Rudolf u. a. (Hg.): Revolution 
im Aargau. Umsturz-
Aufbruch-Widerstand 
1798 – 1803., Aarau 1997, S. 62.

31  Landolt, Der Untertan wird 
souverän, S. 24 – 25.,  
Seiler & Steigmeier, Aargau, 
S. 78.

32  ASHR I, S. 1139.

33  ASHR I, S. 1139.

34  ASHR I, S. 1138.
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die bereits Hauptort der Ämter der Graf-
schaft Baden waren. Der Grund war einfach: 
Die Gebäudeinfrastruktur für Verwaltungen 
war dort schon vorhanden (Abb. 4). 35 Des-
wegen diskutierte man bezüglich Zurzach 
auch über Klingnau oder Zurzach und nicht 
über Rietheim oder Böbikon.

Dass die Distriktverwaltungen auch zur 
Kontrolle des Raumes und somit als Herr-
schaftsinstrument dienten, zeigt sich an den 
Akten zur Organisation des Kantons Baden 
(Abb. 5). Darin enthalten sind unzählige Lis-
ten (Abb. 6). Die einen beinhalten alle mögli-
chen Informationen von zu besetzenden Äm-
ter über Distriktsstatthalter, Distriktsrichter, 
Distriktsschreiber, Agenten und Wahlmän-
ner. 36 Ganz im Sinne der zentralistischen Or-
ganisation hat nicht das Volk der Gemeinde, 
sondern Unterstatthalter Welti die Agenten 
(heute Gemeindepräsidenten) ausgewählt. 37

Ausserdem mussten sich die Distriktsstatt-
halter einen Überblick über die Ortschaften 
in den Distrikten verschaffen. Dazu wurden 
minutiös Häuser, Höfe und Bewohner, Kir-
chen und Waldungen erfasst. Der Republik 
sollte nichts entgehen. Allerdings haben die 
verschiedenen Unterstatthalter unterschied-
lich genau gearbeitet. Auf dem ersten Bild 
(Abb. 7) ist ein Ausschnitt über die Bestan-
desaufnahme aus dem Distrikt Zurzach zu 
sehen. Darin wurden Häuser, Haushaltungen 

35  Farrèr, Die neue politische 
Ordnung, S. 65.

36  StAAG_9329, Organisation 
Kanton Baden, Mappe 
Allgemeines, sowie Mappe 
Distriktsgerichte Kanton 
Baden 1799 – 1802.

4 Bei der Wahl der Bezirkshauptorte wurde darauf geachtet, dass schon Ver-
waltungsgebäude vorhanden waren. Somit hätte die Wahl des Bezirkshauptor-
tes von Zurzach auch auf Klingnau fallen können, das mit der Propstei über ein 
valables Amtshaus für diese Zeit verfügte.

5 Organisation der helvetischen Republik. Der Unterstatthalter war der verlängerte Arm der zentralistischen Exekutive auf Ebene 
des Distrikts. Gleich wie Kantone und Gemeinden hatte er während der Helvetik formell aber keine Autonomie und Gestaltungs-
möglichkeiten.
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und Bewohner aufgenommen. Zum Ver-
gleich dazu der Ausschnitt aus dem Dossier 
Bremgarten, welches noch mehr Details 
enthielt (Abb. 8). Waren die Aufträge, was 
alles zu dokumentieren sei, unklar? Auf je-
den Fall zeigen diese beiden Beispiele den 
Versuch der helvetischen Behörden, durch 
eine systematische Verwaltung die Raum-
kontrolle über ihre Gebiete zu erhalten. Es 
zeigt sich auch, dass die Distriktstatthalter 
und Agenten in ihren Regionen durchaus 
Handlungsspielraum in der Ausgestaltung 
der bürokratischen Aufzeichnungen hatten.

Mit der Distrikteinteilung der Helvetik wur-
de die Grundlage für den späteren Bezirk 
Zurzach geschaffen. Die Ortschaften des 
Distrikts sind mit denjenigen des heutigen 
Bezirks beinahe identisch. Einzig Würen-
lingen wurde 1803 dem Bezirk Baden zuge-
schlagen, und Unterleibstadt, das vorher zum 
Distrikt Laufenburg gehörte, wurde nach 
der Fusion dem Bezirk Zurzach zugeteilt. 38

Lokale Reaktionen  
auf die Neuorganisation
Die Revolution und die Neuordnung im 
heutigen Kanton Aargau wurde von der Be-
völkerung unterschiedlich aufgenommen. 
Während Aarau und da vor allem die soge-
nannte Aarauer-Partei für die Helvetische 
Republik einstanden, war das in anderen 
Regionen anders. Die Aarauer-Partei hatte 
zu keiner Zeit eine Mehrheit der Bevölke-
rung hinter sich, konnte sich aber mit den 
Franzosen im Rücken durchsetzen. 39

Gemäss Peter Welti, der eine Abhandlung 
über das Weltbild des Zurzacher Bundesrats 
Emil Welti verfasste, standen die Einwoh-
ner des Fleckens Zurzach auch eher auf der 
Seite der Aarauer-Partei. 40 Über den ge-
samten Distrikt Zurzach allerdings schrieb 
Abraham Welti, Grossvater von Emil Welti 
und Unterstatthalter (Distriktsvorsteher) 
des Distrikts Zurzach, in einem Bericht an 
die gesetzgebenden Räte Folgendes: «Die 
Bedrängnisse und Leiden der Bewohner 
des Distrikts Zurzach haben so tiefen Ein-
druck auf sie gemacht, dass die glückliche 
Veränderung in unserer Verfassung mit 
merksamer Gleichgültigkeit aufgenommen 

6 Liste der Beamten (Agenten und Dis-
triktschreiber) im Distrikt Zurzach 1798. 
Ausgewählt wurden die Beamten von Un-
terstatthalter Welti und nicht vom wahlbe-
rechtigten Volk. Dieses konnte nur Einfluss 
auf die Wahl der nationalen Legislative 
ausüben.

7 Bestandesaufnahme der Häu-
ser, Haushaltungen und Seelen, 
die es im Distrikt Zurzach gab. 
Die helvetische Regierung wollte 
alles genauestens dokumentiert 
haben.

8 Am Beispiel des Distrikts Bremgarten zeigt sich aber, dass noch weit mehr 
Informationen in die Liste aufgenommen wurden.
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wird.» 41 Die Grafschaft Baden galt schon in 
der Alten Eidgenossenschaft als eher arme 
Region. Während der Helvetik verschlech-
terte sich im Zuge des Koalitionskrieges 
1799 die Situation der Bewohnerinnen und 
Bewohner des Distrikts Zurzach vor allem 
nach der Eroberung durch die Österreicher 
noch zusätzlich. 42 «Politische Belanglosig-
keiten» wie neue Distriktgrenzen schienen 
zweitrangig gewesen zu sein. Wichtiger 
war, dass man irgendwie überleben konn-
te. Im Mai 1799 verordnete die Verwal-
tungskammer des Kantons den Anbau von 
Kartoffeln zugunsten der ärmsten Bevölke-
rungsteile. Welti als Unterstatthalter hatte 
die Aufgabe, diesen zu fördern. Als Start-
hilfe wurden «Staatskartoffeln» zur Verfü-
gung gestellt. 43

Welti selbst war einer der wenigen Patrio-
ten in einem Amt des Kantons Baden. Das 
bedeutete, dass er der Helvetischen Repub-
lik und den Ideen der Französischen Revo-
lution wohlgesinnt war. Er galt als eifriger 
Vertreter des «fortschrittlichen» Geistes 
und setzte sich in seinem Amt gegen Über-
griffe der französischen Armee an der Be-
völkerung seines Distrikts ein. Ausserdem 
forderte er Steuerbefreiungen für das arme 
Volk. Unter seiner Amtsführung stimmten 
die Stimmberechtigten im Distrikt Zurzach 
1802 deutlich für den Anschluss und die 
Zugehörigkeit zum neuen Kanton Aargau. 
Eine Einstellung, die im Kanton Baden 
sonst nicht verbreitet war. Das zeigt, dass 
Unterstatthalter mit viel Engagement trotz 
Zentralismus durchaus Einfluss ausüben 
konnten. 44

Andere Stimmen gab es aber zum Beispiel 
aus Leuggern. Unzufrieden, dass sie nun 
dem Distrikt Zurzach zugeteilt wurden, 
verfassten die Dorfeliten Bittschriften an 
die Regierung, in denen sie anmerkten, 
dass sie seit «undenklichen Zeiten […] ei-
gene Gerichtsherrlichkeiten» besessen 
hätten und dass sie nicht an Gegenden an-
geschlossen werden wollten, zu denen sie 
keine Verbindung hätten. 45 Auch Lengnau 
beschwerte sich darüber, dass es zu Zer-
stückelungen des ehemaligen Gebiets ge-
kommen sei, was die «Gemeindsgeschäfte 
[…] erschwehrt» hätte. Sie wünschten sich, 

lieber dem Distrikt Baden anzugehören. 46 
Ausserdem gehörte während der Helvetik 
ein Teil der heutigen Gemeinde Leibstadt 
unter die Justiz des Fricktals (Unter-
leibstadt) und ein Teil zum Kanton Baden 
(Oberleibstadt). Deswegen mussten Leute, 
die Grundstücke und Land in beiden Orten 
besassen, zwei Amtsvorsteher besolden. 47 
Erst 1866 erfolgte die Fusion zu Leibstadt 
und damit die einheitliche Eingliederung in 
den Bezirk Zurzach. 48

Neben den Verfechtern der Republik, die in 
der Minderheit waren, konnten also zwei 
grössere Reaktionen auf die Neugliederun-
gen festgestellt werden. Einerseits wollte 
die Bevölkerung weiterhin in den historisch 
gewachsenen Mikro-Regionen agieren und 
verstand die abstrakten geometrischen und 
statistischen Einteilungen der neuen Regie-
rung nicht. (Abb. 9) In vielen Köpfen lebten 
die alten Territorien weiter. 49 Andererseits 
gab es auch viele Leute, die den neuen Ein-
teilungen gleichgültig gegenüberstanden. 
Mit Ausnahme, dass sie rechtlich frei wa-
ren (zumindest die Männer), hatte sich ihr 
Lebensalltag kaum geändert.

Der Bezirk Zurzach  
im neuen Kanton Aargau
Mit der Schaffung der Distrikte in der Hel-
vetik war auch die Grundlage für das Wer-
den des Bezirks Zurzach in seinem heutigen 
Zustand gelegt. Zweimal hing seine Exis-
tenz jedoch an einem seidenen Faden. Ein-
mal vor der Gründung des Kantons Aargau 
1803 und einmal am Wiener Kongress 1815.

Wie in einschlägigen Überblickswerken 
zur Helvetik schon zur Genüge geschrieben 
wurde, hatte die revolutionäre neue Ord-
nung nicht sehr lange Bestand. Zu wenig 
Rückhalt und zu unterschiedliche Interes-
sen der Kantone und Regionen führten zu 
ihrem Ende. Sie konnte über die Jahre von 
1798 – 1802 nur funktionieren, weil franzö-
sische Truppen keine Aufstände zuliessen. 50 
Als Napoleon am 8. August 1802 den Abzug 
seiner Truppen befahl, begann das Gebilde 
rasch in sich zusammenzufallen. Mit aller 
Deutlichkeit zeigte sich die Fragilität der 
helvetischen Regierung. 51

37  StAAG 9329, Organisation 
des Kantons Baden, Mappe 
Distriktsgerichte Kanton 
Baden 1799 – 1802, Vgl. Bild.
38  Christoph Herzig: 
«Unterleibstadt», in: 
Historisches Lexikon  
der Schweiz (HLS), Version 
vom 26.06.2012.  
Online: hls-dhs-dss.ch/de/
articles/003158/2012-06-26/, 
konsultiert am 01.09.2024.
39  Welti, Peter: Das Weltbild 
von Bundesrat Emil Welti, in: 
Argovia: Jahresschrift der 
Historischen Gesellschaft  
des Kantons Aargau 63, 1951, 
S. 15 – 16.
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42  Sennhauser, Albert: 
Zwischen der Alten Eidgenos-
senschaft und dem neuen 
Bundesstaat. 1798 – 1848, in: 
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12.06.1803.
46  Ebd., 4.4.1803.
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Im Aargau brodelte es besonders. Auch der 
Distrikt Zurzach wurde zum Schauplatz. Es 
fanden öffentliche Predigten gegen den hel-
vetischen Staat statt, und am 13. September 
1802 zogen Aufständische aus dem Distrikt, 
vor allem aus den Gemeinden Koblenz und 
Döttingen, Richtung Baden. Sie standen am 
Anfang des sogenannten Stecklikrieges, der 
in der Flucht der helvetischen Regierung und 
einem weiteren traurigen Höhepunkt, näm-
lich im Überfall auf die jüdischen Gemein-
den von Lengnau und Endingen, gipfelte. 52

Napoleon griff nun wieder militärisch 
ein und diktierte 1803 der Schweiz die 

deutlich föderalistischere Mediationsakte. 
In den Verhandlungen dazu lag die Zu-
kunft des Aargaus auf Messers Schneide. 
Der Erste Konsul überliess die Einrichtung 
der Kantone den nach Paris entsandten De-
legierten. 53 Der Gesandte Philipp Albert 
Stapfer hatte, zum Glück für den heutigen 
Aargau, schon früh die Idee der Gründung 
eines neuen Kantons verbreitet. Napole-
on war den Plänen der Aargauer Vertre-
ter wohlgesinnt. Er liess die helvetischen 
Kantone Aargau, Baden und Fricktal ver-
schmelzen – auch weil er keinen starken 
Kanton Bern mehr wollte. 54 Der Aargau 
figurierte nun als ein vollwertiger Kanton 
mit eigener Verfassung im neuen schwei-
zerischen Staatenbund basierend auf der 
Mediationsakte.

Zu den ersten Amtsgeschäften des neuen Re-
gierungs- und Grossrats des Kanton Aargaus 
gehörte die Konstituierung und auch die in-
nere Gliederung. Da die Grossratsprotokolle 
aus dieser Zeit nur als Beschluss- und nicht 
als Wortprotokolle geführt wurden, fehlen 
leider Informationen zur Diskussion über 
die Bezirkseinteilung weitgehend. Aber an-
scheinend wollte man an der helvetischen 
Grundstruktur festhalten. Interessant aus 
heutiger Sicht ist vor allem der demokrati-
sche Prozess, der nicht vom Parlament aus-
ging. Der Kleine Rat (heute Regierungsrat) 
schlug Gesetze vor, und der Grosse Rat 
konnte diese nur entweder annehmen oder 
ablehnen.

Und so haben wir in den Akten nur die ei-
ne Seite umfassende Verordnung mit dem 
Titel «Der Präsident und Rathe des Kan-
tons Aargau, auf den Vorschlag des kleinen 
Raths, verordnen: Der Kanton Aargau ist 
in folgende 11 Bezirke und 48 Kreise ein-
geteilt: …» [… es folgt die Auflistung der 
Bezirke und Kreise; siehe Abb.  11], 55 so-
wie das Beschlussprotokoll vom 30.06.1803 
(Abb. 10), das besagt, dass der Grosse Rat 
den Vorschlag guthiess. 56 Kurz darauf wur-
de eine Karte angefertigt (Abb.  12), mit 

49  Farrèr, Die neue politische 
Ordnung, S. 75.
50  Seiler, Steigmeier, 
Geschichte des Aargaus, S. 82.
51  Landolt, Der Untertan wird 
souverän, S. 41.
52  Ebd., S. 42 – 43.
53  Ebd. S. 44.
54  Ebd., S. 46 – 47., Seiler, 
Steigmeier, Geschichte des 
Aargaus, S. 84.
55  StAAG R01.IA04/0001, 
Akten des Regierungsrates, 
Verordnung über die 
Einteilung des Aargaus in 
11 Bezirke und 48 Kreise.
56  GRB/001, Grossrats
protokoll vom 30.06.1803.

10 Beschlussprotokoll vom 30. Juni 1803. Der 
Grosse Rat stimmte dem Vorschlag des Kleinen 
Rats über die Kantonseinteilung zu.
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dem neuen Kanton «eingetheilt in 11. Be-
zirk und 48. Kreise.» 57 Damit erhielt der 
Bezirk Zurzach seine heutige Ausdehnung. 
Im Vergleich zur Helvetik wurde nur Wü-
renlingen dem Bezirk Baden zugeteilt und, 
wie bereits erwähnt, gehörte Unterleibstad 
nach der Fusion mit Oberleibstadt 1866 statt 
zum Bezirk Laufenburg nun zum Bezirk 
Zurzach.

Fazit

Abschliessend muss festgestellt werden, 
dass der heutige Bezirk Zurzach viel mehr 
Gemeinsamkeiten mit dem helvetischen 
District aufwies als mit dem Amt Zurzach 
in der Grafschaft Baden. Deswegen muss 
der Bezirk Zurzach auch als Kind der Hel-
vetik betrachtet werden. Abraham Wel-
ti, der Unterstatthalter des Distrikts, war 
dann auch der erste Bezirksamtmann. 58 
Territoriale Kontinuitäten zum Ancien 
Régime lassen sich nur im Hauptort wie-
dererkennen, dieser hätte aber auch Kai-
serstuhl, Klingnau oder Leuggern sein 
können. Ausserdem blieb der Bezirk wie 
zuvor der Distrikt in der Helvetik eine Ver-
waltungseinheit ohne eigene Verfassung 
und Autonomie. Anders als die Kantone, 
die allesamt eigene Verfassungen erhielten 
und in der föderalistischen Schweiz auch 
nach dem Ende der Mediationszeit und 
im modernen Bundesstaat seit 1848 eine 
wichtige Rolle als Gliedstaaten spielen, ist 
dies beim Bezirk nicht der Fall. Deshalb 
wurde historiografisch auch wenig dazu 
publiziert. 

Im 19. Jahrhundert, als sich die Geschichts-
wissenschaft etablierte, war eine ihrer Auf-
gabe auch die Identitätsstiftung der neuen 
Nationalstaaten. Dass nun der Fokus mehr 
auf der Nation und in der Schweiz auf den 
Kantonen lag als auf den Bezirken, ist nahe-
liegend. Die Aufgaben der Bezirke und der 
Bezirksämter veränderten sich aber mit der 
Zeit und sind heute nicht mehr die gleichen 
wie 1803. Im Folgenden soll deswegen noch 
kurz auf einige Entwicklungen der Bezirke 
eingegangen werden. Diese können nicht 
vollständig sein, aber auch hier sollen sie 
vielleicht gerade durch ihre Lücken zu wei-
terer Forschung anregen.

Der Bezirk seit 1803 – Aufgaben  
im Wandel der Zeit
Um den Wandel des Bezirks seit 1803 zu 
skizzieren, soll für einmal mit der Zeitge-
schichtebegonnen werden. Die jüngsten 
Entwicklungen waren für die Einheit «Be-
zirk» im Aargau besonders drastisch. Denn 
seit 2012 existieren im Kanton Aargau die 
zentralen Institutionen, die Bezirksämter, 
nicht mehr. Damit bleibt den aargauischen 
Bezirken politisch einzig noch die Funkti-
on als Wahlkreise für die Grossratswahlen, 
womit auch noch erklärt ist, warum sich die 
politischen Parteien in den Bezirken orga-
nisieren. Felix Müller stellte in den Brug-
ger Neujahrsblättern die These vom «Aus-
laufmodell Bezirk» auf. 59 Müller begrün-
det seine These unter anderem damit, dass 
Kantonswechsel von Gemeinden (wie zum 
Beispiel im Jura) auf viel mehr Echo stos-
sen, als der Bezirkswechsel von Gemeinden 
innerhalb eines Kantons. 60 Als kleiner Zu-
satz: Oft auch mobilisieren Gemeindefusi-
onen, wie das Beispiel der Grossgemein-
de Zurzach gezeigt hat und das nun auch 
im Surbtal wieder aufs politische Parkett 
kommen wird. Die Einheiten Kanton und 
Gemeinde scheinen den Leuten mehr zu be-
deuten als der Bezirk.

Tatsächlich lässt sich die Geschichte der 
Aargauer Bezirke auch aufgrund des Aus-
gangs 2012 als Geschichte eines Nieder-
gangs lesen sofern der Fokus auf die Auf-
gaben der Bezirksämter gelegt wird. So 
schreibt Titus Meier in seinem Kapitel über 
Staat und Politik in der Aargauer Zeitge-
schichte, dass die Bezirke lange Zeit eine 
identitätsstiftende Funktion gehabt hätten, 
weil sie Aufgaben der Verwaltung wahr-
nahmen, die direkten Kontakt mit der Be-
völkerung erforderten. 61

Welches waren die Aufgaben der Bezir-
ke und Bezirksämter und wie entwickel-
ten sie sich in der Geschichte des Aargaus 
seit 1803? Grundsätzlich hat der Bezirk 
Zurzach auf verwaltungsrechtlicher Ebe-
ne denselben Wandel durchgemacht wie 
alle Bezirke im Aargau. Dies, weil er kei-
ne Selbstgestaltungsbefugnisse hatte. Die-
se Veränderungen sind vor allem im Be-
reich der Aufgaben und Kompetenzen der 

57  StAAG R01.IA04/0001, 
Carte von dem Cantone 
Aargau, eingetheilt in 
11 Bezirk und 48 Kreise.

58  Regierungsrat des Kantons 
Aargau (Hg.): 150 Jahre 
Kanton Aargau im Lichte der 
Zahlen. 1803 – 1953, Aarau 
1954, S. 157.

59  Müller, Felix: Der Bezirk 
– ein Auslaufmodell?, in: 
Brugger Neujahrsblätter 127, 
2017, S. 72 – 75.

60  Ebd., S. 72.

61  Meier, Titus: Ausbau und 
Konsolidierung des Staats
wesens. Der Aargau wird 
modernisiert, in: Historische 
Gesellschaft des Kantons 
Aargau (Hg.): Zeitgeschichte 
Aargau. 1950 – 2000, Zürich 
2021, S. 142.

62  Dies wären Themen für  
eine umfassendere Bezirks
geschichte.

63  Andreas Steigmeier; 
Elisabeth Bleuer; Martin 
Hartmann; Werner Meyer; 
Dominik Sauerländer; 
Heinrich Staehelin: «Aargau», 
in: Historisches Lexikon  
der Schweiz (HLS), Version 
vom 06.02.2018.  
Online: hls-dhs-dss.ch/de/
articles/007392/2018-02-06/, 
konsultiert am 31.08.2024.

64  Anne-Marie Dubler: 
«Kreise», in: Historisches 
Lexikon der Schweiz (HLS), 
Version vom 04.11.2008. 
Online: hls-dhs-dss.ch/de/
articles/010361/2008-11-04/, 
konsultiert am 01.09.2024.

65  Regierungsrat des Kantons 
Aargau (Hg.): 150 Jahre 
Kanton Aargau im Lichte der 
Zahlen. 1803 – 1953, Aarau 
1954, S. 186.

66  Müller, Felix: Der Bezirk – 
ein Auslaufmodell?, S. 72.
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Bezirksämter und der Beamten und in terri-
torialen Verschiebungen auf Gemeindeebe-
ne zu finden. 62

Bis 1920 bestanden die Aufgaben eines Be-
zirkes vor allem in der Ausübung von Ver-
waltungs- und Gerichtsangelegenheiten. 
Seit 1920 kam dann zusätzlich die Funk-
tion des Wahlkreises für Grossratswahlen 
hinzu, welche bis dahin die ursprünglichen 
48 Kreise wahrnahmen. 63 Zudem hatten 
die Kreise der Kantonsverfassung von 
1803 (Abb.  11) im Aargau bis 1852 auch 
Gerichtskompetenzen und administrative 
Funktionen. Sie waren damit auch ein ver-
längerter Arm der Bezirksämter und sollten 
für eine dezentralere Verwaltungsstruktur 
sorgen. Vielleicht sollte damit auch Be-
schwerden von einem zu weiten Gang zum 
Bezirksamt entgegengewirkt werden. 1852 
verloren die Kreise aber diese Kompe-
tenzen, und sie gingen an die Bezirksäm-
ter über. 64 Damit begann bei den Kreisen 
schon früh eine Entwicklung, die später 
auch die Bezirksämter betreffen wird. Auf-
gaben wurden immer mehr an die höheren 
Instanzen abgegeben.

Vorerst blieb aber die Entwicklung der 
Bezirksämter dynamisch. Die Aufgaben 
wurden immer wieder den Zeitumständen 
angepasst. Zu Beginn der ersten Verfas-
sungsperiode (1803 – 1815) funktionierte 
der Bezirksamtmann als verlängerter Arm 
des Regierungsrates sowie als Vorsitzender 
des Bezirksgerichts, das über erstinstanz-
liche bürgerliche Streitigkeiten urteilte. 65 
Damit vereinte das Bezirksamt exekutive 
und judikative Aufgaben in einem, was ei-
gentlich dem Prinzip der Gewaltenteilung 
widersprach und Felix Müller dazu veran-
lasste, den Bezirksamtmann mit der Funk-
tion des Landvogts zu vergleichen. 66 In der 
Anfangsphase des neuen Kantons Aargau 
wurde zumindest auf der Ebene der Kom-
petenzverteilung der Bezirke wieder eine 
gewisse Kontinuität zum Amt während der 
Zeit des Ancien Régime hergestellt. Der 
Bezirksamtmann musste ausserdem jähr-
lich eine Bezirksbereisung machen und 
dem Regierungsrat über den Zustand des 
Bezirks und der Gemeinden Bericht er-
statten (Abb. 13). 67 Damit funktionierte er 

11 Folgende Einteilung wurde gutgeheissen und mit folgendem Dokument 
vom 13. Heumonat 1803 bekannt gemacht: Bezirk VI mit den Kreisen 25. 
Zurzach (Rekingen, Degerfelden, Ober- und Unterendingen, Baldingen, Meli-
kon), 26. Klingnau (Dettingen, Koblenz, Rietheim), 27. Kaiserstuhl (Wislikofen, 
Böbiken und Rüttihof, Rümikon, Melsdorf, Fisibach, Siglistorf, Schneisingen, 
Lengnau und Haussen, Vogelsang, Degermoos), 28. Leuggern (samt dem gan-
zen ehemaligen Amt dieses Namens).
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auch als Teil des Raumkontrollsystems der 
Regierung.

In der dritten Verfassungsperiode ab 1831 
wurde schliesslich die Gewaltenteilung im 
Aargau konsequent eingeführt. 68 Darum 
wurden die Funktionen von Bezirksgericht-
spräsident und Bezirksamtmann getrennt. 
Der Amtmann war nun zuständig für die 
öffentliche Sicherheit und Untersuchungen 
in Strafsachen. 69 Seit 1869 wurde der Amt-
mann denn auch statt vom Regierungsrat 
vom Volk gewählt. Im Bezirk Zurzach 
hiess der erste gewählte Bezirksamtmann 

Josef Frey, der aus Zurzach stammte und 
bereits im Amt war und darin bestätigt 
wurde. 70

Nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte 
sich das Leben im Kanton Aargau und somit 
auch im Zurzibiet stark, was zu einer Ver-
änderung der Verwaltungsaufgaben führte. 
Erforderte das Verhältnis von Grösse des 
Kantonsgebiets zur Einwohnerzahl 1803 
noch eine Dezentralisierung der Verwal-
tung, führten Bevölkerungswachstum und 
steigende Mobilität nach dem Zweiten Welt-
krieg zu Veränderungen der Bedürfnisse. 

67  StAAG, R01.IA14/0003.

68  Regierungsrat des Kantons 
Aargau (Hg.): 150 Jahre 
Kanton Aargau im Lichte der 
Zahlen. 1803-1953, Aarau 
1954., S. 186.

69  Müller, Felix: Der Bezirk - 
ein Auslaufmodell?, S. 73.

70  Aargau im Lichte  
der Zahlen, S. 157.

13 Ausschnitt aus einem Bezirksbereisungsprotokoll von 1816 des Bezirksamtmanns. Es ging erneut darum, eine Bestandesauf-
nahme des Bezirks zu machen. Der Bericht beinhaltet aber noch viel mehr Informationen und ist in Buchform im Staatsarchiv in 
Aarau einsichtbar.
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Vor dem Krieg spielten sich Leben, Arbeit 
und Wohnen meist vor Ort, d.h. in den Be-
zirken ab. Vereine orientierten sich an den 
Bezirken (wie zum Beispiel die Historische 
Vereinigung des Bezirks Zurzach). Die Be-
zirksämter hatten einen direkten Kontakt zu 
den Bürgern. 71

Viele Aufgaben liessen sich ab den 1950er 
Jahren nicht mehr bewältigen. Die Gemein-
den begannen deswegen in neuen regiona-
len Einheiten zu denken. Exemplarische 
Beispiele dafür sind die Realisierung von 
gemeindeübergreifenden Kläranlagen so-
wie von regionalen Kehrichtverbrennungs-
anlagen. Diese wurden in Folge des Bevöl-
kerungswachstums und dem zunehmenden 
Konsum erforderlich.

Es entstanden regionale Planungsgruppen, 
die sich nicht mehr primär an den Bezirks-
grenzen orientierten. Andere regionale Re-
alitäten wurden wichtiger. 72 Das zeigt das 
Beispiel des ARA-Verbundes der Kläranla-
ge Barz in Bad Zurzach. 1973 schlossen sich 
die Gemeinden Rietheim, Zurzach, Rekin-
gen, Mellikon, Rümikon und Wislikofen zu-
sammen. 1976 folgten Baldingen und Böbi-
kon. 73 Ein Zusammenschluss, der sich we-
der am Bezirk noch an den ursprünglichen 
Kreisen orientierte. In der Region Kaiser-
stuhl befindet sich die grenzüberschreitende 
Kläranlage sogar auf deutschem Staatsge-
biet zwischen Hohentengen und Lienheim 
und reinigt neben deutschem Abwasser auch 
das der aargauischen Gemeinden Fisibach 
und Kaiserstuhl sowie dem zürcherischen 
Weiach. 74

Weiter wurde dem Bezirksamt während 
und nach dem zweiten Weltkrieg auch vom 
Kanton  weitere Aufgaben bezüglich Miet-
notrecht, Wehrsteuer und Strafbefehle bei 
Geldstrafen übertragen, 75 was zu einem 
deutlichen Anstieg der Arbeitsbelastung 
führte. 76 1961 beauftragte der Regierungsrat 
deswegen eine Reorganisationskommission, 
die zum Schluss kam, dass «die gestiege-
ne Mobilität, die bessere Kommunikation 
(damals lediglich das Telefon), die höheren 
Ansprüche an die Verwaltung und der damit 
verbundene Bedarf an Fachpersonal für eine 
Konzentration der kantonalen Verwaltung 

sprächen.» Die Bezirksämter erhielten des-
wegen nicht mehr Personal, sondern wieder 
weniger Aufgaben. 77 Damit war der Grund-
stein für die spätere Abschaffung der Be-
zirksämter gelegt. Denn ihre Aufgaben la-
gen dann noch hauptsächlich im Straf- und 
Untersuchungswesen (80 %), während der 
grösste Teil der Verwaltungsaufgaben auf 
die höhere Instanz fiel. 78

Mit der Umsetzung der neuen schweizeri-
schen Strafprozessordnung, die ein Modell 
vorgab, in dem Staatsanwälte die Untersu-
chungen durchführen sollten und mit Straf-
befehl und Anklage gleich selbst abschlies-
sen, wurden Untersuchungsrichter obso-
let. 79 Der Aargau entschied sich ebenfalls 
für das Staatsanwaltschaftsmodell, was das 
Ende der Bezirksämter per 31.12.2012 be-
siegelte. 80 Somit war auch das Bezirksamt 
Zurzach Geschichte. 

Eine weitere territoriale Neuorganisation 
stand bevor. Die meisten Bezirksämter wur-
den mit einem anderen Bezirksamt zu einer 
neuen Staatsanwaltschaft vereinigt. Einzig 
der Bezirk Baden erhielt wegen seiner hohen 
Bevölkerungszahl eine eigene Staatsanwalt-
schaft. Für den Bezirk Zurzach ist heute die 
Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach mit Sitz 
in Brugg zuständig. Eine Amtsstelle des Be-
zirksgerichts gibt es aber nach wie vor auch 
in Zurzach. 81

Der Trend zu mehr regionaler Zusammen-
arbeit ist im Bezirk Zurzach im Übrigen 
auch nach Auflösung der Bezirksämter 
weitergegangen. Mit dem Fusionsprojekt 
Rheintal+, dem 2019 acht Gemeinden zu-
stimmten, wurde eine solche sogar auf Ebe-
ne des Gemeinderechts institutionalisiert 
(Abb. 14). Auch hier zeigt der Trend wei-
ter in Richtung «Kompetenzen an höhere 
Ebenen abtreten». Die Gemeinden haben 
damit ihre Autonomien eingebüsst, doch 
schienen bei den meisten Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger die Argumente für 
die Fusion überzeugt zu haben. An den Bei-
spielen Mellikon, das die Fusion ablehnte, 
und Rietheim, das sie annahm, obwohl der 
Gemeinderat sich dagegen aussprach, zeigt 
sich, dass Fusionen auf der Gemeindeebe-
ne umstrittener sind als die Auflösung der 

71  Meier, Staat und Politik, 
S. 142 & 157.

72  Ebd., S. 143.

73  ARA Verband Region 
Zurzach (Hg.): Chronologie, in: 
www.arazurzach.ch/
chronologie-abwasserverband-
region-zurzach/, letzter 
Zugriff: 01.09.2024.

74  Bürgermeisteramt 
Hohentengen (Hg.): Abwasser, 
in: www.hohentengen.de/de/
gemeinde-und-buerger/
abwasser.html, letzter Zugriff 
am 01.07.2024.

75  Müller, Felix: Der Bezirk – 
ein Auslaufmodell?, S. 73.

76  Meier, Staat und Politik, 
S. 157.

77  Ebd., S. 168.

78  Ebd., S. 169.

79  Müller, Felix: Der Bezirk – 
ein Auslaufmodell?, S. 74.

80  Meier, Staat und Politik, 
S. 168.

81  Rosmarie Mehlin, in: 
Aargauer Zeitung, 15.12.2012, 
S. 38.
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Bezirksämter. 82 Die Menschen identifizie-
ren sich mehr mit der Gemeinde als mit 
dem Bezirk.

Ähnliches liess sich die letzten Monate auch 
im Surbtal beobachten. Die Fusionspläne 
von Tegerfelden, Endingen, Lengnau und 
Schneisingen bewegte die Leute im Surbtal. 
Die Startveranstaltung lockte so viele Teil-
nehmende in die Aula des Lengnauer Schul-
hauses Rietwies, wie der Projektleiter Ralph 
Weber «noch nie» an einem vergleichbaren 
Event gesehen hätte. 83 Auch die Monate 
danach waren geprägt von öffentlichen Dis-
kussionen. Schon früh waren Plakate der 
jeweiligen Lager zu sehen, aber auch alter-
native Vorschläge zur besseren Prüfung der 
Pläne und Drosselung des Tempos wurden 
ausgearbeitet. 84

Die Abstimmungen sind mittlerweile über 
die Bühne gegangen und die Fusion wurde 

abgelehnt. In Tegerfelden und vor allem in 
Lengnau haben die Argumente der Fusi-
onsgegner deutlich mehr Stimmberechtigte 
überzeugen können. In Schneisingen und 
Endingen (wenn auch knapp) hätten die 
Ja-Stimmen überwogen. 85

Wäre diese Fusion ebenfalls zustande ge-
kommen, hätte der Bezirk Zurzach nur noch 
aus weniger als halb so vielen Gemeinden 
bestanden, wie vor 2022. Spätestens dann 
wäre vielleicht der Nutzen von Bezirksäm-
tern sowieso hinterfragt worden. Die Bei-
spiele zeigen aber auch deutlich, dass Verän-
derungen auf der Gemeindeebene die Leute 
stärker mobilisieren als die Abschaffung der 
Bezirksämter.

Abschliessende Gedanken

Grossen Aufruhr um die Auflösung der Be-
zirksämter gab es nie. Bis auf ein paar kri-
tische Stimmen von einer Minderheit im 
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Grossen Rat 86 und von nostalgischen Be-
zirksamtmännern aus Baden und Laufen-
burg, die in der Aargauer Zeitung betonten, 
dass es schade sei, dass die volksnahe Ins-
tanz aufgehoben und die Neuorganisation 
erst noch teurer werde, 87 fehlte ein grösse-
res Aufbegehren seitens der Bevölkerung. 
Mit dem Ende der Bezirksämter bleibt den 
Bezirken vor allem noch die Funktion der 
Wahlkreise und der Parteiorganisation. Sie 
sind somit nicht ganz verschwunden. Solan-
ge diese Funktion bleibt, werden sich die po-
litischen Parteien auch noch in den Bezirken 
organisieren. Aus dem alltäglichen Leben 
der Menschen könnte der Bezirk Zurzach 
wohl nach und nach verschwinden.

Felix Müller fragt sich am Ende seines Ar-
tikels, warum sich der Bezirk nicht besser 
halten konnte, und sieht folgende Gründe 
darin: 
1. � Eine generelle Tendenz, Aufgaben auf 

die höhere Ebene zu ziehen. 
2. � Die Bezirke haben nie den Status der 

Verwaltungsorganisation überstiegen 
und wurden nicht mit eigenen Autonomi-
en und Kompetenzen versehen, wie Kan-
ton und Gemeinden. Und zur Verwaltung 
bauen Menschen kein besonderes Hei-
mat- oder Identitätsgefühl auf. 88

Diese Beobachtung deckt sich auch mit 
den Erkenntnissen zur Entstehung des Be-
zirks Zurzach. Im Gegensatz zum Kanton 
Aargau und den Gemeinden, die wieder ei-
ne gewisse Autonomie erlangt haben, ist der 
Bezirk Zurzach quasi das Überbleibsel des 
helvetischen Distrikts. Seine Existenz stiess 
schon rasch auf Gleichgültigkeit bis auf Ab-
lehnung aufgrund anderer regionaler Inte
ressen. Eine starke Identifikation scheint nie 
dagewesen zu sein. 

Damit kann der Bogen nochmals zum am 
Anfang geschilderten historiografischen 
Problem des Bezirks gespannt werden. Bei-
spiele von Nationalgeschichten, Kantonsge-
schichten oder Dorfgeschichten gibt es land-
auf, landab. Geschichte funktioniert in sol-
chen Fällen immer auch identitätsstiftend. 
Die erwähnten Beispiele wurden auch von 
der Geschichtsschreibung mehr beachtet. 

Auch die Historische Vereinigung des Bezirk 
Zurzach hat sich – obwohl der Geschichts-
schreibung des Bezirks verschrieben – in ih-
ren Publikationen stets einen weiteren Blick. 
So stand im Fokus des vorliegenden Artikels 
nicht primär die politische Geschichte des 
heutigen Bezirks mit seinen Grenzen, son-
dern dessen Entstehungsgeschichte. Diese-
Verwaltungseinheit ist heute mehr denn je 
unbedeutend geworden.
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